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Vorwort 
 
 
 
Zum 01.01.2006 hat das Sozial- und Jugendamt der Stadt Freiburg nach Auflösung des bis 
dahin selbständigen Ausgleichsamtes dessen Aufgaben übernommen und die Beschäftigten 
in eine neue Abteilung integriert. Zuvor waren das in Personalunion geführte Amt für Spätaus-
siedler aufgelöst und die Aufgaben ab 01.01.2005 dem Amt für öffentliche Ordnung übertra-
gen worden. 
 
Mit der Auflösung dieser beiden sog. „Kriegsfolgenämter" hat ein bedeutendes Kapitel der 
Nachkriegsgeschichte in Freiburg seinen Abschluss gefunden. Die folgenden Ausführungen 
sollen die Entwicklungen, die Aufgaben und Leistungen dieser beiden Ämter bis zu ihren je-
weiligen Auflösungszeitpunkten dokumentieren. Darüber hinaus sind die Situation der Vertrie-
benen, Aussiedler und Übersiedler in Freiburg selbst und eine Dokumentation zum Lasten-
ausgleich insgesamt in umfassenden Veröffentlichungen des ehemaligen Amtes für Statistik 
und Einwohnerwesen, (heute: "Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung") vom 
September 1989 und des Bundesausgleichsamtes vom August 2002 beschrieben worden. 
 
Die Stadtverwaltung stand nach dem Ende des 2. Weltkrieges mit der Versorgung der Flie-
gergeschädigten (nach dem verheerenden Angriff am 27.11.1944) und danach mit der Unter-
bringung und Betreuung der eintreffenden Flüchtlinge und Übersiedler aus den Ostgebieten 
und dem Gebiet der ehemaligen DDR sowie der Aussiedler und Spätaussiedler vor gewaltigen 
Aufgaben. 
 
Die Prüfung der Anerkennung der Flüchtlings- bzw. Spätaussiedlereigenschaft sowie die Ge-
währung von Eingliederungshilfen nach dem Bundesvertriebenengesetz und anderen Rechts-
vorschriften waren eine der wichtigsten Aufgaben des zuletzt als Amt für Spätaussiedler ge-
führten Amtes. 
 
Das Ausgleichsamt, 1949 als "Amt für Soforthilfe" eingerichtet und ab 1952 als Ausgleichsamt 
weitergeführt, hatte u.a. Kriegssachschäden, Vertreibungs- und Aussiedlungsschäden, Repa-
rationsschäden und Schäden sowie Vermögensverluste in der ehemaligen DDR zu bewerten, 
festzustellen und zu entschädigen sowie weitere zahlreiche Aufgaben im Rahmen der Lasten-
ausgleichsgesetzgebung durchzuführen. 
 
Diese Arbeiten, die fundierte Kenntnisse in verschiedensten Rechtsgebieten erforderten, wur-
den von hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbracht. An dieser Stelle gilt allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den beteiligten Ämtern, die diese Arbeit der beiden Äm-
ter stets unterstützt haben, ein besonderer Dank. 
 
 
 
 
 
Freiburg, im Februar 2007 
 
 
 
 
Ulrich von Kirchbach 
Bürgermeister 
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Teil I 
 
 

1949  -  2005 
Soforthilfe und Lastenausgleich 

 
 
 

A. Ausgangslage, Gesetzgebung, Leistungen. 
 
Vor über fünfzig Jahren hatte der Lastenausgleich, zweifelsohne eine der umfangreichs-
ten und bedeutendsten Solidarleistungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, 
seine Geburtsstunde. Als erstes Lastenausgleichsgesetz trat am 18. August 1949 das 
Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände (Soforthilfegesetz - SHG -) im Ver-
einigten Wirtschaftsgebiet (ehemalige amerikanische und britische Besatzungszone) in 
Kraft. Die Länder der französischen Besatzungszone schlossen sich alsbald mit entspre-
chenden Gesetzen an. Schon die Bezeichnung des Gesetzes ruft in Erinnerung, dass die 
Menschen in Deutschland vielfach vor geradezu existentiellen Problemen standen. 
 
Diese Zeit war gekennzeichnet durch die in menschlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
verheerenden Folgen des verlorenen Krieges. Zu beklagen waren nicht nur Millionen von 
Kriegsopfern, sondern auch der Verlust der Existenzgrundlage von großen Teilen der 
Bevölkerung. Deutschland lag nach dem Krieg weitgehend in Trümmern. Die meisten 
großen Städte waren zerstört. Insbesondere in Westdeutschland waren nicht nur die in-
dustriellen und gewerblichen Anlagen, sondern vor allem auch Wohnraum in großem 
Umfang vernichtet worden, so dass unzählige Menschen obdachlos geworden waren. 
 
Ein noch härteres Schicksal hatten diejenigen Menschen zu tragen, die während und 
nach dem Ende des Krieges aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Allein bis 1950 
sind aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, dem Sudetenland und den deutschen 
Siedlungsgebieten in Südosteuropa rund acht Millionen Menschen nach Westdeutsch-
land gekommen. Alle Vertriebenen hatten das gemeinsame Schicksal des Verlustes ihres 
gesamten Hab und Gutes und nicht zuletzt ihrer Heimat. Sie waren in völkerrechtswidri-
ger, meist unmenschlicher Weise entwurzelt worden. Vergleichbare Schicksale hatten oft 
auch die Flüchtlinge aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. 
Angesichts der immer stärker werdenden Sowjetisierung sind allein bis zur Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland geschätzte rund 1 Million Personen aus Mitteldeutschland 
nach Westdeutschland geflüchtet. Im Laufe der Jahre mussten mehr als 15 Millionen 
Menschen eingegliedert werden. 
 
Erhebliche materielle Verluste hatte zudem ein Großteil der Bevölkerung später auch im 
Zuge der Währungsreform von 1948 erlitten.  
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Alle diese leidgeprüften Menschen, ob bomben- oder währungsgeschädigt, vertrieben 
oder geflüchtet, hatten die Hoffnung auf einen lebenswerten Neuanfang. Aus eigener 
Kraft war dies jedoch nur in den seltensten Fällen zu schaffen. Im Hinblick auf die dama-
lige wirtschaftliche und soziale Situation in Westdeutschland war eine Eingliederung von 
Millionen mittelloser Menschen ohne administrative Maßnahmen nicht möglich. 
 
Der bereits im Oktober 1948 vorgelegte Gesetzentwurf sah verschiedene Leistungen 
(Unterhaltshilfe, Ausbildungshilfe, Aufbauhilfe für Existenzgründung und Hausbau, Haus-
rathilfe sowie Gemeinschaftshilfe) für Vertriebene, Kriegssachgeschädigte, Währungsge-
schädigte und politisch Verfolgte vor; weitere Personengruppen sollten durch Rechtsver-
ordnung einbezogen werden können. Am 03. November 1948 wurde der Gesetzentwurf 
mit geringfügigen Abänderungen vom Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebie-
tes im Wirtschaftsrat eingebracht. 
 
Das Soforthilfegesetz des Wirtschaftsrates trägt das Datum vom 08. August 1949 
(WiGBl. S. 205) und trat am Tag seiner Verkündung am 18. August 1949 in Kraft. Es galt 
zwar nicht im Bereich der französischen Besatzungszone; jedoch haben die damaligen 
Länder dieser Zone im September 1949 entsprechende Soforthilfegesetze erlassen, die 
keine grundlegenden Abweichungen aufwiesen. 
 
Ziel und Zweck des Soforthilfegesetzes war es, den in Westdeutschland lebenden, durch 
die Kriegsereignisse besonders in Not geratenen Menschen, möglichst rasch zu helfen. 
Angesichts der damals nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten 
konnte die Soforthilfe allerdings nur dort eingreifen, wo die Not am größten war. Die Leis-
tungen nach dem Soforthilfegesetz orientierten sich daher an den Grundbedürfnissen der 
Geschädigten und wurden ausschließlich nach Bedürftigkeitsgesichtspunkten gewährt. 
Es waren vorläufige Leistungen im Rahmen eines Notprogrammes, das später durch eine 
umfassende Lastenausgleichsregelung abgelöst werden sollte. Anträge konnten von Ver-
triebenen, SBZ-Flüchtlingen, Kriegssachgeschädigten, Währungsgeschädigten, politisch 
Verfolgten und Spätheimkehrern gestellt werden. 
 
 
In der Zeit vom 01. September 1949 bis 31. August 1952 wurden aus dem Soforthilfe-
fonds insgesamt Leistungen in Höhe von rd. 6,2 Mrd. DM erbracht. 
 
Zur Aufbringung der Mittel für die im Soforthilfegesetz vorgesehenen Leistungen wurde 
eine nach dem Vermögen berechnete Abgabe (allgemeine Soforthilfeabgabe, § 1 SHG) 
nach dem Vermögensbestand vom 21. Juni 1948 (Währungsstichtag) erhoben. Die Ab-
gabe war von denjenigen zu zahlen, die Vermögenswerte über den Krieg hinweg retten 
konnten und dadurch erhebliche Vorteile gegenüber den weitgehend vermögenslosen 
Ausgebombten, Vertriebenen und Flüchtlingen hatten. 
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Ausgehend von dem Grundsatz, dass im Rahmen der Gefahrengemeinschaft der Nation 
die Folgen eines Krieges von allen gemeinsam getragen werden müssen, vollzog sich 
hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Lastenausgleich. 
 
Als weitere Einnahmequellen sind schwerpunktmäßig zu nennen die Hypothekengewinn-
abgabe einschließlich Umstellungsgrundschulden mit 1.172,7 Mio. DM, Rückflüsse aus 
Darlehen mit 118,8 Mio. DM, sonstige Einnahmen (Erstattung von Überzahlungen, Zins-
erträge, etc.) mit 171,4 Mio. DM sowie Aufnahme von Krediten von 193 Mio. DM. Die Ge-
samteinnahmen belaufen sich demnach auf rd. 6,756 Mrd. DM. 
 
Zur Durchführung der Aufgaben des zweiten Teils des Soforthilfegesetzes ("Leistungen 
der Soforthilfe") wurde das Hauptamt für Soforthilfe (HfS) mit dem Sitz in Bad Homburg 
v.d. Höhe errichtet. Es wurde zunächst dem Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes, später dem Bundesminister der Finanzen unmittelbar 
unterstellt. 
 
In den Ländern wurden die Aufgaben zur Durchführung des Gesetzes gemäß § 49 SHG 
zunächst bestehenden Behörden übertragen und danach bei den Länderregierungen 
Landesämter für Soforthilfe sowie bei den Verwaltungen der Stadt- und Landkreise Ämter 
für Soforthilfe gebildet. 
 
Nach dem Inkrafttreten des Lastenausgleichsgesetzes am 01. September 1952 wurde 
die Soforthilfeverwaltung von der auch heute noch mit der Durchführung des Lastenaus-
gleichs befassten Ausgleichsverwaltung und dem Bundesausgleichsamt als Steuerbe-
hörde an der Spitze abgelöst. Gegenwärtig sind in den verbliebenen  Ämtern noch 753 
Mitarbeiter/innen beschäftigt; bis zu 25.000 in fast 600 Ämtern waren es in den fünfziger 
und sechziger Jahren, der Hochzeit des Lastenausgleichs. 
 
Mit dem Lastenausgleichsgesetz vollzog sich ein Wandel von der sozialen Lösung des 
Soforthilfegesetzes zur Entschädigungsregelung. Die zwischenzeitliche wirtschaftliche 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland erlaubte es nunmehr, die Leistungen 
nicht mehr ausschließlich nach sozialen Gesichtspunkten zu gewähren, sondern Ent-
schädigungsgesichtspunkte bei der Regelung des Lastenausgleichs in den Vordergrund 
zu stellen. Das Lastenausgleichsgesetz und seine späteren Begleitgesetze wie z.B. das 
Reparationsschädengesetz und das Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz sind 
reine Entschädigungsgesetze, in denen der bereits im Gesetzgebungsverfahren zum So-
forthilfegesetz erhobenen Forderung nach einem sog. quotalen Lastenausgleich nunmehr 
Rechnung getragen wurde. Eine volle Entschädigung kam jedoch angesichts des unge-
heuren Umfangs der eingetretenen Schäden auch im Rahmen dieser Gesetze nicht in 
Betracht, da sie die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten des Staates völlig überfordert hät-
te. 
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Durch die Nachfolgegesetze des Soforthilfegesetzes wurden nicht nur die Schadenstat-
bestände, sondern auch der Kreis der anspruchsberechtigten Geschädigten erheblich 
erweitert. Dies gilt auch für die Leistungen, die bis auf wenige Ausnahmen mit Rechtsan-
sprüchen ausgestattet wurden. Zu nennen ist hier insbesondere die Kriegsschadenre nte 
(Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente) als laufende Leistung. Reinen Entschädi-
gungscharakter hat die Hauptentschädigung für festgestellte Vermögensschäden, die aus 
einem der Degression unterliegenden Grundbetrag und einem vom Schadenszeitpunkt 
abhängigen Zinszuschlag besteht.  
Eine weitere Einmalleistung ist die Hausratentschädigung, die den Verlust des Hausrats 
voraussetzt.  
Große Bedeutung für die wirtschaftliche und soziale Eingliederung hatten außerdem die 
Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau, für das Gewerbe und für die Landwirtschaft. 
 
 
Für den Lastenausgleich, das anfangs wichtigste innenpolitische Gesetz der jungen Bun-
desrepublik, wurden bis Ende 2005 insgesamt 74.8 Mrd. EUR, darin  65,2 Mrd. EUR 
Ausgleichsleistungen, aufgewandt. Knapp 60 Mio. Anträge führten zu geschätzten 275 - 
280 Mio. Verwaltungsakten. 
 
 

Die wichtigsten Leistungen im Einzelnen: in Mrd. EUR
(Haupt)Entschädigung 
Altersversorgung Geschädigter 

15.032

Rentenleistungen  30.838
Darlehen 10.008
Entschädigungen oder Beihilfen 
für Hausratverluste   

5.345

Altsparerentschädigung und 
Währungsausgleich für Spargut- 
haben Vertriebener 

3.115

Ausbildungshilfe, Heimförderung 
und Sonderprogramme       

0.838

Tabelle 1 
 

Um das Ausmaß der individuellen Schadensfeststellung zu würdigen, muss man sich vor 
Augen halten, dass insgesamt über 13,5 Mio. Anträge auf Schadensfeststellung für Ver-
mögensschäden oder/und Hausratschäden eingingen. Sieht man von den pauschal ent-
schädigten Hausratverlusten (über 9,7 Mio. Anträge) ab, so handelt es sich im Kern der 
individuellen Schadensfeststellung um 9,1 Mio. Fälle von Vermögensschäden, die haupt-
sächlich nach dem Feststellungsgesetz (7,75 Mio. Anträge), daneben nach dem Beweis-
sicherungs- und Feststellungsgesetz (fast 714.000 Anträge für Schäden in der SBZ/DDR) 
und nach dem Reparationsschädengesetz (rd. 113.000 Anträge) eingereicht wurden und 
ggf. einzelne oder mehrfache Schäden erfassten an: 
 
-  Land- und forstwirtschaftlichem Vermögen 
-  Grundvermögen 
-  Betriebsvermögen 
-  Gegenständen der Berufsausübung oder der wissenschaftlichen Forschung 
-  Privatrechtlichen geldwerten Ansprüchen 
-  Anteilsrechten an Kapitalgesellschaften und Geschäftsguthaben bei Erwerbs- und Wirt-

schaftsgenossenschaften 
-  Gewerbeberechtigungen 
-  Literarischen und künstlerischen Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten 
   und ungeschützten Erfindungen sowie an Lizenzen an solchen Rechten und 
   Erfindungen 
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Bearbeitet wurden sie anhand einer Fülle von Rechtsverordnungen durch die Ausgleich-
sämter mit Hilfe von Heimatauskunftsstellen und Vororten. 
 
Nachdem inzwischen sämtliche Antragsfristen abgelaufen sind, befindet sich der klassi-
sche Lastenausgleich in der Auslaufphase.       
 
 
 

 
B. Von der Leistungs- zur Eingriffsverwaltung 

 
Während der sogenannte klassische Lastenausgleich mit Schadensfeststellung und der 
Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung zumindest im Lande Baden-
Württemberg im Laufe des Jahres 2003 (bei den beiden Schwerpunktausgleichsämtern 
Pforzheim und Villingen-Schwenningen ca. 2005/6) endgültig beendet sein wird, vollzog 
sich schon vor einigen Jahren ein Wandel von der Leistungs- zur Eingriffsverwaltung mit 
dem Arbeitsschwerpunkt Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen bei nachträgli-
chem Schadensausgleich. 
 
 
Infolge der Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 03.10.1990 wurden vom Ge-
setzgeber die rechtlichen Grundlagen für die Rückgabe und Entschädigung von Vermö-
genswerten in der ehemaligen DDR, die durch staatliche Zwangsmaßnahmen enteignet 
oder der Verfügungsgewalt der Eigentümer entzogen wurden, geschaffen. Hierbei han-
delt es sich um ein umfangreiches Gesetzeswerk, das auch weitreichende Änderungen 
auf dem Gebiet des Lastenausgleichsrechts zur Folge hatte. 
 
Zwischenzeitlich wurden bereits in großem Umfang Wirtschaftsgüter des Einheitswert- 
und sonstigen Vermögens an die ursprünglichen Eigentümer, deren Erben oder weitere 
Erben zurückgegeben und, falls dies nicht möglich war, Entschädigungen zuerkannt. 
 

 
Soweit für solchermaßen restituierte bzw. den Regelungen des Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetzes unterliegende Vermögenswerte von den Lastenausgleichs-
behörden seinerzeit an die im Bundesgebiet wohnhaften Eigentümer bzw. deren Erben 
eine Entschädigung gewährt wurde, muss diese nunmehr von den Betroffenen zurückge-
fordert oder in Abstimmung mit den Behörden in den neuen Bundesländern verrechnet 
werden. 
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Infolge der politischen Veränderungen im gesamten Bereich des früheren Ostblocks ist 
es zwischenzeitlich in einigen Ländern (Polen/Ungarn/Rumänien und Tschechien) zu 
Vermögensrückgaben oder Entschädigungsleistungen gekommen. 
Der Umfang und das Ende dieser Entwicklung, der vorsorglich vom Gesetzgeber bei der 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes im Zusammenhang mit der Rückforderung von 
Lastenausgleichsleistungen bei Schadensausgleich Rechnung getragen wurde, ist vor 
dem Hintergrund des europäischen Einigungsprozesses  noch nicht absehbar (Anlage 8). 
 

 
 
 
C. Ausgangslage in der Stadt Freiburg i. Br.  
 
 Ergebnisse und Leistungen des Ausgleichsamtes bis zur Auflösung am 01.01.2006 
 
 

Große Teile der Altstadt Freiburgs und der angrenzenden Stadtteile wurden beim 
schwersten Bombenangriff am 27.11.1944 verwüstet. Bei Kriegsende waren vom ur-
sprünglichen Gebäudebestand 
 
17 % unversehrt 
35,5 % durch Kleinschäden beeinträchtigt 
26,5 % leicht bis schwer beschädigt 
21 % und damit ein Fünftel total zerstört. 

 
Die ersten 1945 in Freiburg eintreffenden Vertriebenen (i.d.R. als Flüchtlinge bezeichnet) 
kamen in eine Stadt, in der über 6.000 Wohnungen totalzerstört und nahezu 4.000 
schwer beschädigt waren. Die vorläufige Unterbringung dieser Menschen erfolgte in ei-
nem Barackenlager an der Idinger- und Lehener Straße. 1947 lebten in Freiburg 1.800, 
1950 bereits 6.078 und 1959 insgesamt 18.000 Vertriebene, Flüchtlinge und Übersiedler 
aus der ehem. DDR. 
 
Die Stadtverwaltung Freiburg war sich ihrer Verpflichtung, allen Geschädigten im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zu helfen und die schlimmste Not zu lindern, bewusst. Im Herbst 
1946 hatte der Stadtrat 1 Mio. Reichsmark zur Verfügung gestellt und diesen Betrag ei-
ner neugeschaffenen Verwaltungsstelle, der Hilfsstelle für Fliegergeschädigte, zugewie-
sen. Die Aufgaben dieser Stelle bestanden in der Gewährung von Beihilfen für Einrich-
tungsgegenstände, der Betreuung der Fliegergeschädigten und Flüchtlinge mit bezugs-
scheinpflichtigen Waren und der Erfassung und Verteilung überzähliger Möbel. 

 
Mit Inkrafttreten des Soforthilfegesetzes im Jahre 1949 war die Tätigkeit dieser Stelle am 
30.09.1949 beendet. 
 
Bis dahin sind 4.886 Familien und 1.194 Einzelpersonen betreut worden. 
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Im Hinblick auf das unmittelbar bevorstehende Inkrafttreten des Soforthilfegesetzes in 
der französischen Besatzungszone hat das Bürgermeisteramt ab 01.10.1949 ein selb-
ständiges Amt für Soforthilfe mit Dienstsitz in der Salzstraße 18 eingerichtet (Anlage 1). 
 
In der kurzen Zeit seines Bestehens bis zum Inkrafttreten des Lastenausgleichsgesetzes 
am 01.09.1952 wurden von 14 Beschäftigten und 8 Aushilfskräften 16.381 Verfahren 
durchgeführt und 11.296.083,-- DM bewilligt und zwar 
 

 in bar (DM) als Darlehen oder Beihilfen (DM)
Unterhaltshilfe 2.266.524
Hausratbeihilfe 2.284.004
Ausbildungshilfe  785.855
Existenzaufbauhilfe 
Finanzierungshilfe 

1.927.300

Wohnungsbau 1.226.400
Schaffung von Arbeitsplät-
zen 

440.000

Hilfe an Gemeinschaftsein- 
richtungen  

2.366.000

   5.336.383 5.959.700
Tabelle 2 

 
 

Nach dem 01.09.1952 wurde das bisherige Amt für Soforthilfe als Ausgleichsamt weiter-
geführt, das mit seinen verschiedenen Abteilungen an 4 räumlich getrennten Stellen 
(Rathaus, Salzstraße, Schlossbergstrasse und Fahnenbergplatz - Baracke) unterge-
bracht war. Erst 1957 war es möglich, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aus-
gleichsamtes unter einem Dach in der Kaiser-Joseph-Straße 274 zu vereinen (Anlagen 2 
und 3). 
 
Der Dienstsitz des Ausgleichsamtes und die ihm angeschlossene und bis dahin in der 
Goethestraße 4 untergebrachte Amtsstelle für Vertriebene und Flüchtlinge wurde im No-
vember 1965 in die Lorettostraße 2 und im Juni 1977 in das derzeit genutzte Gebäude 
Wilhelmstraße 20 a verlegt. 
 
Im Jahre 1975 wurde dem Ausgleichsamt Freiburg vom Innenministerium Baden-
Württemberg die Zuständigkeit für die Schadensfeststellung  und -berechnung in den 
Verfahren nach dem Reparationsschädengesetz für den gesamten Regierungsbezirk ü-
bertragen. 
 
Die enormen Antragseingänge aufgrund des neuen Lastenausgleichsgesetzes und sei-
ner Nebengesetze führten dazu, dass die Zahl der 22 im Jahre 1950 Beschäftigten be-
reits 1954 auf 50 stieg und in den Jahren 1960 - 1962 mit 62 den Höhepunkt erreichte. 
Danach sank die Anzahl der Beschäftigten kontinuierlich, nur kurz unterbrochen durch 
die Übernahmen der Ausgleichsämter der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald (1978) 
und Emmendingen (1985, Anlage 4). Derzeit sind noch 8 voll- und teilzeitbeschäftigte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Arbeitsbereich tätig, Ende des Jahres 2007 
wird sich diese Zahl auf 3 Mitarbeiter verringern. 
 
Die Durchführung des Lastenausgleichs ist eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe. Die 
Sach- und Personalkosten des Ausgleichsamtes werden zu einem erheblichen Teil vom 
Land Baden-Württemberg erstattet. 

 
Während bis 1990 Erstattungen teilweise durch Pauschalen und Zuweisungen nach § 11 
(1) FAG erfolgten, wurde ab 1991 eine fallzahlorientierte Pauschalerstattung eingeführt. 

 
Seit 1997 orientiert sich die rein leistungsbezogene Ausgabenerstattung an landesdurch-
schnittlichen Erledigungszahlen. 
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Zuletzt wurde die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über 
die Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung der Lastenausgleichsge-
setze (VwV- Ausgabenerstattung LAG) vom 22. März 2004 geändert und im Gemeinsa-
men Amtsblatt vom 28. April 2004 veröffentlicht. 
Danach erfolgt eine Ausgabenerstattung letztmalig für die Abrechnungszeiträume bei den 
Aufgabenbereichen  
     
    -  Kriegsschadenrente   2004 
    -  Rückforderung           2005  
    -  Vollarchivierung         2006    
 
Für die beiden verbleibenden Schwerpunktausgleichsämter gelten abweichende Termi-
ne. 
 
Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 23.11./1.12.2004 hat mit Zustimmung 
des Innenministeriums Baden-Württemberg -Landesausgleichsamt- das Schwerpunkt-
ausgleichsamt Pforzheim die offenen Kriegsschadenrentenfälle und die anhängigen 
Rückforderungsverfahren übernommen. Dabei wurde geregelt, dass das Ausgleichsamt 
Freiburg die offenen Rückforderungsverfahren gegen anteilige Ausgabenerstattung auch 
noch im Jahre 2006 weiter bearbeitet. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit 
Schreiben vom 09.11.2005 zur „besseren Nutzung der vorhandenen (Perso-
nal)Ressourcen“ die Möglichkeit eröffnet, auch über den 31.12.2006 hinaus Verfahren 
weiter zu bearbeiten. Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung hat die Stadt Freiburg durch 
eine Änderungsvereinbarung vom 20./29.03.2006 der weiteren Bearbeitung der offenen 
Rückforderungsverfahren bis 31.12.2009 zugestimmt. 

 
 

Die seit Inkrafttreten des Lastenausgleichsgesetzes erbrachten Arbeitsleistungen und 
Entschädigungen des Ausgleichsamtes sind in der nachfolgenden Aufstellung dokumen-
tiert: 
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Ausgleichsamt 

 
 

 Tabelle 3 
                   

 Zahl der 
Anträge

Positive
Schadensfest-

stellungen

Ausgezahlte 
Leistungen 
(Mio.   EUR) 

● Feststellung von Vermögensschäden, darun-
ter: 

47.911 36.867 (Festgestellte Schadensbeträge: 
Von 500 DM  - Mindestschadensbe-
trag - bis zu 48.000.000 RM/DM - 
höchster in Freiburg festgestellter 
Betrag) 

  

Vertreibungs-/Aussiedlerschäden 27.327 21.447  Anteilige Hauptentschä-
digung 

72,71 

Kriegssachschäden 13.994 10.044    20,30 
Ostschäden 907 691   1,53 
Schäden in der ehem. DDR 4.739 3.929   28,58 
Reparationsschäden 944 754   3,07 
● Hauptentschädigung 36.837   126,19 
● Hausratentschädigung 51.705   25,26 
● Kriegsschadenrente 12.792   85,68 
● Eingliederungsdarlehen 5.785   12,09 
● Wohnraumhilfe 5.621   -,-- 
● Ausbildungshilfe 13.328   4,04 
● Härteleistungen nach § 301 b LAG 250   0,33 
● Altsparer 1.376   0,31 
● Währungsausgleich 3.885   0,97 
● Kriegsgefangenenentschädigung   6.432   5,01 
● Heimkehreranerkennungen   921   0,15 
● Seit 1994:  Rückforderung von Lastenaus-
gleichsleistungen nach Schadensausgleich in 
den neuen Bundesländern und in den Aussied-
lungsgebieten insb. Polen, Rumänien, Ungarn 
und Tschechien 

Bescheide/Anrechnungen        3.040 
 
203 Bescheid- und Anrechnungsvor-
lagen 

Rückforderungssumme 8.802 

● Archivierung von Lastenausgleichsakten an 
das Bundesarchiv 

Bis 2002 wurden im Zuge der Voll- 
und Auswahlarchivierung über 
12000 Akten an das Bundesarchiv-     
Lastenausgleichsarchiv- in Bayreuth 
abgegeben 
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In diesem Zeitraum sind Rechtsmittel eingelegt und entschieden worden: 
 
 
   insgesamt stattgegeben zurückgewiesen,

abgewiesen
 oder zurückgezogen

Beschwerden    2.397  392 1.975
Klagen/Revisionen   306 49 257

Tabelle 4 
 
 
 
D. Beendigung des Lastenausgleichs im Stadtkreis Freiburg und in den Landkreisen 

Breisgau- Hochschwarzwald und Emmendingen - Ausblick. 
 

Das Gesetz über die Eingliederung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern (Eingliede-
rungsgesetz - EglG - i. d. F . vom 22.08.2000, Gesetzblatt für Baden-Württemberg, S. 629) 
regelt die grundlegenden Organisations- und Zuständigkeiten für die gesamte Eingliede-
rungs- und Ausgleichsverwaltung. 
 
Während das angekündigte Schlussgesetz  noch aussteht, wurden in dem 34. Gesetz zur 
Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. S. 1742) im Hinblick auf 
die Auslaufphase des Lastenausgleichs vom Gesetzgeber folgende Änderungen und Neure-
gelungen getroffen: 
 

 Das Sondervermögen des Ausgleichsfonds wird aufgelöst; Rechte und Pflichten des 
bisherigen Sondervermögens gehen auf den Bund über. 
 Für den Bund nimmt der Präsident des Bundesausgleichsamtes die sich daraus er-

gebenen Aufgaben wahr. 
 Die Tätigkeit der Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds entfällt. Klagebefugt ist 

ab 01.01.2005 nur noch der Antragsteller bzw. der Rückzahlungspflichtige. 
 Die Durchführung der Kriegsschadenrente wird zum 01.10.2006 auf das Bundesaus-

gleichsamt übertragen. 
 Das Bundesausgleichsamt übernimmt zum 01.01.2010 die Durchführung der Rück-

forderungs- und Ausschließungsverfahren des Lastenausgleichs in den Fällen, in de-
nen die Ausgleichsverwaltung nach dem 30.06.2009 Kenntnis vom Rückforderungs- 
bzw. Ausschließungstatbestand erlangt hat. 

 
Gesetzesarbeiten zur weiteren Vereinfachung des Lastenausgleichsrechts im Rahmen eines 
35. Änderungsgesetzes wurden noch Ende des Jahres 2004 aufgenommen. 
Unabhängig von den gesetzlichen Neuregelungen und den Folgen politischer Entwicklungen 
- so hat Rumänien im Juli 2005 ein Gesetz zur Rückgabe enteigneten Vermögens auch an 
Personen nichtrumänischer Staatsangehörigkeit erlassen - hat das Innenministerium Baden-
Württemberg - Landesausgleichsamt - seine bisherige Konzeption zur Beendigung der Ar-
beit der Ausgleichsämter in diesem Bundesland überarbeitet.  
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Danach ist ab 01.01.2005 die Leitung des Landesausgleichsamtes nur noch formal beim In-
nenministerium verblieben und die Aufgaben der bisherigen Außenstelle des Landesaus-
gleichsamtes zu unterschiedlichen Zeitpunkten, jedoch letztlich zum 01.01.2005, einer neu 
gebildeten Außenstelle beim Stadtkreis Pforzheim übertragen worden. 
 
Mit der Drucksache G 05004 hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg den Bericht zur Ab-
wicklung der Restaufgaben der Ausgleichsverwaltung zur Kenntnis genommen und die Ver-
waltung mit der Umsetzung beauftragt. Gleichzeitig wurde der Vereinbarung mit der Stadt 
Pforzheim zugestimmt, die später noch verlängert wurde (Anlagen 5 und 6). 
 
Durch Organisationsverfügung  des Bürgermeisteramtes - Dezernat I - wurde das Aus-
gleichsamt als selbständige Verwaltungseinheit zum 01.01.2006 aufgelöst. Die verbliebenen 
„Restaufgaben Lastenausgleich“  
 
 Rückforderung 
 Archivierung 
 Abwicklung Restaufgaben 

 
wurden dem Sozial- und Jugendamt zugeordnet  und die Beschäftigten in der neuen Abtei-
lung 3 integriert (Anlage 7). 
 
 
Bis Ende des Jahres 2006 werden neben der laufenden Bearbeitung der Rückforderungs-
verfahren weitere rd. 3000 Feststellungsakten mit den dazugehörenden Entschädigungsak-
ten nach entsprechender Aufbereitung an das Bundesarchiv in Bayreuth abgegeben und im 
Rahmen der allgemeinen Archivierungsmaßnahmen nach Durchsicht rd. 90 m³ = rd. 32,5 t 
Akten unter datenschutzrechtlichen Vorgaben vernichtet worden sein. 
 
 
Durch Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Änderung der Eingliede-
rungs-Zuständigkeitsverordnung vom 27.12.2004 (GBl. vom 05.01.2005) werden die 
Ausgleichsämter in seinem Zuständigkeitsbereich - bis auf zwei Schwerpunktämter - zum 
01.01.2007 aufgelöst. 
Nach Ablauf der nachträglich mit der Stadt Pforzheim getroffenen Änderungsvereinbarungen 
(s. S.12) ist die Aufgabe „Lastenausgleich“ im Stadtkreis Freiburg und den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen, deren Ausgleichsämter 1978 und 1985 ü-
bernommen wurden, am 31.12.2009 endgültig beendet. 
 
 
Um mit den Worten des früheren Präsidenten des Bundesausgleichsamtes, Herrn Dr. Karl 
Heinz Schaefer zu sprechen, hätte dann der Lastenausgleich als ein nach Größenordnun-
gen, Zielsetzungen und gewählten Wegen, dem politischen Erfolg im internationalen Ver-
gleich und aus inzwischen schon möglicher historischer Sicht herausragendes, einmaliges 
und unverwechselbares Werk, seinen Abschluss gefunden. 
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Teil II 
 

1946  -  2004 
 
 

Von der Flüchtlingsbetreuungsstelle zum Amt für Spätaussiedler 
 
 
 

In den vier Besatzungszonen wurden im Oktober 1946 bereits 9,7 Millionen Vertriebene und 
Flüchtlinge gezählt, davon 6 Millionen im späteren Bundesgebiet. 
Die Eingliederung so vieler Menschen in ein zerstörtes Nachkriegsdeutschland war eine fast un-
lösbare Aufgabe. 
Bis Anfang 1948 war die französische Besatzungszone (die früheren Länder Baden und Württem-
berg- Hohenzollern) für die Aufnahme von Vertriebenen und Flüchtlingen gesperrt, da die franzö-
sische Regierung das Potsdamer Abkommen nicht unterzeichnet hatte und erst unter Vorbehalt 
diesem Abkommen am 07.08.1945 beigetreten ist. 
 
Aber auch die bereits anwesenden Vertriebenen und Flüchtlinge sowie die ab dem Jahre 1947 
einsetzenden größeren Flüchtlingstransporte stellten die Kommunen in der französischen Besat-
zungszone vor große Probleme und erhebliche finanzielle Belastungen. 
Diese Probleme verschärften sich noch, als ab dem 28.06.1950 Freizügigkeit innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland herrschte. Das neu geschaffene Notaufnahmegesetz regelte den Zuzug 
für die Sowjetzonen(SBZ)-Zuwanderer. 
 
Baden-Württemberg erlebte daraufhin eine unaufhaltsame Zuwanderung aus diesem Bereich. Da 
Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein vollkommen von Heimatvertriebenen überflutet 
waren, erfolgten planmäßige Umsiedlungsaktionen (sog. Außenumsiedlung) mit einer Verteilung 
auf die anderen Länder. 
 
 
Für die Stadt Freiburg i.Br. ergab sich demnach schon sehr frühzeitig die zwingende Notwendig-
keit, Maßnahmen auch zur Behebung des Flüchtlingselends zu ergreifen. Neben der Hilfsstelle für 
Fliegergeschädigte (s. Teil I S. 10), die zunächst auch die Vertriebenen und Flüchtlinge betreute 
und diese Tätigkeit im Jahre 1947 einstellte, war eine städt. Flüchtlingsbetreuungsstelle einge-
richtet, die im September 1946 dem Wohlfahrtsamt angegliedert wurde und deren auszugsweise 
Aufgabenbeschreibung die damaligen Schwierigkeit erahnen lässt: 
 
- Erfassen aller im Stadtgebiet wohnhafter und zuzugsberechtigter Flüchtlinge 
- Anerkennen der Flüchtlingseigenschaft und Ausstellen eines vorläufigen Flüchtlingsauswei-

ses/-passes. 
- Ab 01.04.1947 erfolgte dann der Umtausch dieser Ausweise von 1946 in die neuen landes-

einheitlichen Flüchtlingsausweise. 
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Verhandeln mit dem Landesamt für Umsiedlung und sonstigen beteiligten Dienststellen und Or-
ganisationen der freien Wohlfahrtspflege mit dem Ziel einer einheitlichen Flüchtlingsbetreuung 
- Einrichten von Lagern, Massenunterkünften und Verpflegungsstellen in Zusammenarbeit mit 

den Organisationen der freien Wohlfahrtspflege 
- Beschaffen und Verteilen von Hausrat und Möbeln im Zusammenwirken mit dem damaligen 

Wirtschaftsamt 
- Befördern von Flüchtlingen zu den Aufnahmegebieten, Zielorten und Durchgangslagern. 
 
 
Bereits im November 1947 wurde beschlossen, die Flüchtlingsbetreuungsstelle aus dem Wohl-
fahrtsamt auszugliedern und als selbständige Dienststelle unter Zuordnung weiterer Arbeitsberei-
che 
 
vom Wohnungsamt  - die städt. Zuzugsstelle und die städt. Umquartierungsstelle 
vom Wohlfahrtsamt  - die städt. Amtsstelle für Suchdienst 
 
unter der Bezeichnung "Kreisbeauftragter für Umsiedlung und Suchdienst" weiterzuführen. 
 
Die Aufgaben des städt. Suchdienstes übernahm im Laufe des Jahres 1951 das Deutsche Rote 
Kreuz, weshalb die Amtsstelle anschließend nur noch als "Kreisamt für Umsiedlung" geführt 
wurde. 
 
Das Kreisamt für Umsiedlung wurde zum 01.06.1953 erneut in das städt. Wohlfahrtsamt einge-
gliedert und führte die Dienstbezeichnung "Städt. Amt für Umsiedlung". Trotz der Eingliederung 
blieb das Amt eine selbständige Dienststelle mit eigenem Haushalt und getrennter Rechnungsfüh-
rung und folgenden wichtigsten Aufgaben: 
 
 
- Umsiedlung von Heimatvertriebenen (sog. Außenumsiedlung von Bundesland zu Bundesland) 
- Umsetzung von Heimatvertriebenen innerhalb des Bundeslandes (sog. Binnenumsiedlung) 
- Feststellung der Vertriebenen- bzw. Flüchtlingseigenschaft nach den Vorschriften des Bun-

desvertriebenengesetzes vom 19.05.1953, Ausstellung von Ausweisen und von vorläufigen 
Bescheinigungen für Personen im Landesdurchgangslager 

- Kontingentüberwachung nach dem Notaufnahmegesetz 
- Begutachtung der Anträge für Aufbaudarlehen Wohnungsbau und Wohnraumhilfe nach dem 

LAG 
 
 
Nach Inkrafttreten des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) vom 19.05.1953 waren auf Antrag 
die bisherigen Flüchtlingsausweise in Vertriebenenausweise umzutauschen. Da neue Vertrei-
bungskriterien zu prüfen waren, bedeutete diese Umtauschaktion, dass in jedem Fall neu recher-
chiert und geprüft werden musste. 
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Bei ablehnenden Entscheidungen wurden - im Übrigen auch bis zuletzt - i.d.R. Rechtsmittel einge-
legt, da mit dem Besitz des Vertriebenenausweises die Einbürgerung sowie erhebliche Vergünsti-
gungen  (z.B. Anspruch auf gesetzliche Rente nach dem Fremdrentengesetz) verbunden waren 
und sind. 
 
 
Außer nach dem Bundesvertriebenengesetz waren noch Aufgaben nach anderen Gesetzen, u.a. 
dem Häftlingshilfegesetz und dem Bundesevakuierungsgesetz sowie die Erstattung von Rückfüh-
rungskosten wahrzunehmen. 
Mit Wirkung vom 01.02.1961 wurde das Amt für Umsiedlung aus dem Wohlfahrtsamt aus- und 
dem Wohnungsamt angegliedert. 
 
Im Zuge der Neuorganisation des Wohnungswesens wurde das Amt mit Wirkung vom 01.02.1965 
in "Amtsstelle für Vertriebene und Flüchtlinge" umbenannt und dem Ausgleichsamt angeglie-
dert, dessen jeweiliger Amtsleiter seitdem die beiden Ämter in Personalunion führte. 
 
In Anbetracht der politischen Veränderungen infolge der deutschen Wiedervereinigung und die in 
wesentlichen Teilen durch das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz vom 21.12.1992 fortentwickelte 
Vertriebenengesetzgebung wurde die Amtsbezeichnung im Jahre 1996 in "Amt für Spätaussied-
ler" geändert. 
 
 
Aufgabenschwerpunkte des Amtes für Spätaussiedler waren die Zustimmungen bzw. Ableh-
nungen zum Aufnahmeverfahren des Bundesverwaltungsamtes nach § 28 BVFG sowie Entschei-
dungen über Spätaussiedleranerkennungen und Gewährung von Eingliederungshilfen. 
 
Durch die Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes i. d .F . des Gesetzes zur 
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15.07.1999 (BGBl. Teil I S. 1618) erwirbt ein Deut-
scher im Sinne des Artikel 116 Abs. 1 GG, der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, mit 
der Ausstellung der Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengeset-
zes die deutsche Staatsangehörigkeit, ebenso dessen Kinder, die ihre Deutscheneigenschaft vom 
Begünstigten ableiten. 
 
 
Neben der pauschalen Eingliederungshilfe nach § 9 BVFG für Spätaussiedler aus den Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion wurde die Antragsfrist nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR bis 31.12.2007 verlän-
gert. 
Auf Antrag sind Kapitalentschädigungen in erheblichem Umfange nachzuzahlen. 
 
 
In der nachfolgenden Aufstellung sind die bis Ende des Jahres 2004 aufgenommenen Vertriebe-
nen, Flüchtlinge, Übersiedler, Aus- und Spätaussiedler sowohl in der Gesamtheit als auch auf die 
Freiburger Verhältnisse bezogen ausgewiesen und die Leistungen des Amtes für Spätaussiedler 
dargestellt. 
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Vertriebene, Aussiedler/Spätaussiedler, Flüchtlinge und Übersiedler aus der ehemaligen 
DDR 
 
A.  Gesamtzahlen 
 Von den bis Ende 1950 vertriebenen 12,75 Mio. Menschen haben Aufnahme 
 gefunden 
 
 
in der Bundesrepublik Deutschland 8,1
in der ehem. DDR 4,1
im westlichen Ausland 0,55
Als Aussiedler/Spätaussiedler mit Angehörigen 
sind von 1950 - 2004 in das Bundesgebiet gekom-
men. 

4.446.360 Personen

Tabelle 5 
 
Hauptherkunftsländer waren: 
 
Zeitraum ehem. UdSSR Republik Polen Rumänien
1950-1964 18.534   342.015 12.695
1965-1979 60.202 263.498 78.470
1980-1994 1.087.972 832.417 323.061
1995-1998 615.035 4.027 13.585
1999-2001 295.591 1.974 2.302
2002    90.587 533 256
2003 72.290  444  137
2004   58.728     278 76

                                                              Tabelle 6 
 
 
Als Übersiedler/Flüchtlinge aus der ehem. DDR  sind gekommen: 
 
       
1949-1961 (Mauerbau) 2.738.566
1962-1989 (Maueröffnung) 896.919

Tabelle 7 
 
 
B.  Zahlen des Amtes für Spätaussiedler: Freiburg i.Br. 
 
Zeitraum Vertriebene Aussiedler  Spätaus-

siedler   (inkl. Angehö-
rige) 

DDR-Flüchtlinge bzw. 
Übersiedler

1940 - 1949 13.823 - 1.028
1950 - 1959 937 3.032
1960 - 1969 1.214 655
1970 - 1979 3.150 153
1980 - 1989 4.721 631
1990 - 1993   2.099 67
1994 - 1998 921  
1999 - 2001    433 
2002   120 
2003 91 
2004 83 
1940 - 2004 13.823 13.769 5.566
  
  

Tabelle 8 
insgesamt 33.158 Personen 
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 Anträge Leistungen (Mio. EUR)
Vertriebenenausweise/ 
Spätaussiedlerbescheinigungen 

27.628

erteilte Auswei-
se/Bescheinigungen 

24.423

Aufnahmeverfahren    1.024
Eingliederungshilfen nach § 9 (2) 
BVFG   

676 1,8

Strafr. Rehabilitierungsgesetz 226 0,8
Häftlingshilfe 3.784 5,0
Rückführungskosten 4.718 3,7
Einrichtungsdarlehen 2.862
Transportkosten 97 0, 03
Urkundenübersetzungen 32 0.001
Anfragen der Stiftung ehem. politi-
scher Häftlinge 

14

Tabelle 9 
 
 
Rechtsmittel   
 
 

 insgesamt zurück- bzw. abgewiesen
 Widersprüche   628 557
 Klagen/Revisionen     404 290

         Tabelle 10 
 
Die Aussiedlerzahlen, die in den Jahren 1989 und 1990 aufgrund der politischen Umwälzungen 
mit 377.055 und 397.073 besonders hoch waren, sind durch das Aussiedleraufnahmegesetz vom 
01.07.1990 auf jährlich rd. 225.000 festgeschrieben worden. Die sich abzeichnende Verstetigung 
des Aussiedlerzuzugs führte im Jahre 1999 zu einer Änderung des Bundesvertriebenengesetzes 
und einer Festschreibung der jährlich aufzunehmenden Spätaussiedler mit Familienangehörigen 
auf rd. 100.000 Personen. In den Jahren 2000 ff. sank die Zahl der Aufzunehmenden kontinuier-
lich.  
 
In diesen Jahren sind über 98 % der Spätaussiedler aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetuni-
on gekommen. Die seit 1996 obligatorischen Sprachtests in den Herkunftsgebieten als Voraus-
setzung für den Erhalt eines Aufnahmebescheides werden i.d.R. von mehr als der Hälfte der Be-
werberinnen/Bewerber nicht bestanden. Weiterhin wurden erteilte Aufnahmebescheide nicht ge-
nutzt, vielfach deshalb, weil die Menschen zunächst die weiteren Entwicklungen in ihrem Lebens-
bereich abwarten wollten, da seit Mitte der 90er Jahre bekannt wurde, dass die Eingliederung von 
Spätaussiedlern und ihrer Familienangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland problemati-
scher geworden ist.  
 
Das Zuwanderungsgesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. S. 1950), das am 01.01.2005 in Kraft trat, 
hatte neben erheblichen materiell-rechtlichen Änderungen bei der Statusfeststellung nach dem 
Bundesvertriebenengesetz auch eine Verlagerung wesentlicher Entscheidungen auf das Bundes-
verwaltungsamt in Köln zur Folge. 
 
Diese Entwicklung führte im November 2004 zu der Entscheidung des Bürgermeisteramtes - De-
zernat I,  Personal- und Organisationsamt,  im Vorgriff auf die beabsichtigte Auflösung des Aus-
gleichsamtes die Aufgaben des bisherigen Amtes für Spätaussiedler mit Stellen und Personal mit 
Wirkung vom 01.01.2005 dem Amt für öffentliche Ordnung -Abteilung „Staatsangehörigkeits- und 
Ausländerbehörde“ zuzuordnen. 
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Teil III 
 

1981  -  2006 
 

Notfallvorsorge und zivile Verteidigung 
 
Durch Verfügung des Bürgermeisteramtes Dezernat I vom 26.05.1981 wurde dem Ausgleichsamt 
die Aufgabe übertragen, die Vorbereitungen zur Einrichtung eines Wirtschaftsamtes zu treffen. 
 
Gesetzliche Grundlagen hierzu waren das Wirtschaftssicherstellungsgesetz i. d .F. vom 3.10.1968 
und das Energiesicherstellungsgesetz vom 20.12.1974 mit zahlreichen weiteren Rechtsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften. 
 
Das Wirtschaftssicherstellungsgesetz dient ausschließlich der Sicherstellung der Versorgung mit 
Gütern  und Leistungen der gewerblichen Wirtschaft für Zwecke der Verteidigung. 
Das Energiesicherungsgesetz regelt die Sicherstellung der Energieversorgung bei einfuhrbeding-
ten Versorgungskrisen. In Zeiten des sogenannten Kalten Krieges wurden für diese Aufgaben 
städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zu ihren originären Tätigkeiten verpflichtet 
und bei der Akademie für zivile Verteidigung in Bonn-Bad Godesberg und in weiteren Seminaren 
geschult und ggf. auch bei Stabsrahmenübungen eingesetzt. 
 
Die politischen Veränderungen in den Staaten des früheren Ostblocks führten etwa ab dem Jahre 
1990 dazu, dass diese Aufgaben auf allen Ebenen staatlichen Handelns erheblich an Bedeutung 
verloren und die bisherigen Planungen nicht weiter verfolgt, die Akademie aufgelöst und Seminare 
und Übungen nicht mehr durchgeführt wurden (Anlage 10). 
Die verpflichteten und geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zwischenzeitlich mehrheit-
lich altersbedingt ausgeschieden und wurden nicht mehr ersetzt. Erst die Ereignisse des 11. Sep-
tember 2001 in den USA führten zu einem Umdenken (Anlage 11). Bei der Stadt Freiburg wurde 
unter Mitarbeit und Planung der bisher beteiligten Stellen ein Konzept erarbeitet, das die Aufga-
ben unter dem Begriff 
 

„Neuordnung der Notfallvorsorge Ernährung, Wirtschaft und Energie sowie der Sicherstel-
lung der Versorgung im Spannungs- und Verteidigungsfall bei der Stadt Freiburg“ 

 
bündelte und auch die Auswahl und Verpflichtung von Leitungskräften zum Inhalt hatte. Nach Auf-
lösung des Ausgleichsamtes als selbständige Organisationseinheit zum 01.01.2006 und Zuord-
nung der Restaufgaben Lastenausgleich zum Sozial- und Jugendamt hat dieses Amt die obigen 
Aufgaben nicht übernommen. 
 
Dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz als untere Katastrophenschutzbehörde wurden die 
aktualisierten Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die bisherigen Planungsunterlagen zur 
Auswertung und Entlastung am 26.10.2006 übergeben. 
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Quellen: 
- Berichte des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Lage der Vertriebenen, Flüchtlinge 

und Kriegsgeschädigten in Baden-Württemberg 
- Veröffentlichungen im Informationsdienst für Lastenausgleich 1/97, 9/98, 5/02, 6/02 und im 

Info-Dienst Deutsche Aussiedler Nr. 99 und Nr. 103 
- Veröffentlichungen des Bundesausgleichsamtes  
- Amtliche Statistiken 
- Akten 
 
 
 
 
 








































































































